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Antrag vom 27. Mai 2023 

Verfügung vom 24. September 2021 (teilweise unkenntlich 
gemacht) 

O 1004-2023.00045-DI1.B.16 (202300142998) 
(bei Antwort bitte angeben) 

Schr gochrc 
mit E-Mail vom 27. Mai 2023 wandten Sie sich über das Portal „FragDenStaat“ an die 

Generalzolldirektion (GZD) und baten unter Bezug auf das IFG um Übersendung der 

Grundsatzverfügung Umfang der Beauskunftung bezüglich $ 49 GwG, auf die in dem 

Schreiben vom 27. Oktober 2022, SV 6000 -2022.8000006 - DX.A.21, hingewiesen 

wurde, das wiederrum Bestandteil der Beiakte zum Gerichtsverfahren 13 K 1/23 ist. 

Über Ihren Antrag entscheide ich als zuständige Stelle der GZD für Anträge auf Zu- 

gang zu amtlichen Informationen nach dem IFG gemäß 8 1 Abs. 1 S.1i.V.m.88 7 

Abs. 1 S.1,9, 3 Nr. 8 IFG wie folgt:



Seite 2 von 3 . Der Antrag wird in Bezug auf den letzten Absatz der Verfügung abgelehnt. 

Im Übrigen wird dem Antrag stattgegeben. 

ll. Diese Antwort ist gebührenfrei. 

Begründung: 

Gemäß $ 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat grundsätzlich jeder gegenüber des Bohönten es 

Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen i. S. d. $2 Nr. 1 IFG. 

Bei dem begehrten Dokument, auf das in dem Schreiben vom 27. En. 

gewiesen wird, handelt es sich um die Verfügung vom 24. September 2021, SV 6000 

- 2021.800006 - DVIII.D.21. 

Nach 8 1 Abs. 2 S. 1 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewäh- 

ren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Der Informations- 

zugang ist jedoch ausgeschlossen soweit Ausschlussgründe dem entgegenstehen. 

In dem letzten Absatz der Verfügung vom 24. September 2021 werden teilweise die 

Grenzen des Auskunftsrechts normiert, insbesondere im Umgang mit vorhandenen 

Strafverfolgungsinformationen. Dem Zugang zu diesen Informationen steht der Aus- 

schlussgrund des $ 3 Nr. 8 IFG, der eine Teilbereichsausnahme darstellt, entgegen. 

Demnach besteht gegenüber den Nachrichtendiensten — von vornherein und generell 

— kein Anspruch auf Informationszugang. Das gilt unabhängig davon, ob der bean- 

tragte Informationszugang im konkreten Fall SZ N be- 

trifft oder nicht, Schoch, IFG, 8 3, Rn. 335. 

Auch gegenüber Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, die keine 

Nachrichtendienste sind, besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, soweit 

diese Stellen Aufgaben i. S. d. 8 10 Nr. 3 SÜG wahrnehmen, Schoch, IFG, 8 3, 

Rn. 336. Gemäß $ 34 Nr. 3 SÜG wurde die Bundesregierung ermächtigt, im Rahmen 

einer Rechtsverordnung festzustellen, welche Behörden oder sonstigen öffentlichen 

Stellen des Bundes Aufgaben im Sinne des $ 10 Nr. 3 SÜG wahrnehmen. Diese 

Feststellung erfolgte im Rahmen der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverord- 

nung (SÜFV). Gem. & 1 Nr. 6 der SÜFV gehört die Zentralstelle für Finanztransakti- 

onsuntersuchungen zu den Behörden des Bundes, die Aufgaben von vergleichbarer 

Sicherheitsempfindlichkeit wie die der Nachrichtendienste des Bundes wahrnehmen,



Seie3vna SOWeit sie Aufgaben nach $ 28 des Geldwäschegesetzes (GwG) zur Verhinderung, 

Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris- 

musfinanzierung wahrnimmt und eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Nachrich- 

tendiensten des Bundes erfolgt. Die von Ihnen begehrten amtlichen Informationen 

stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den in $ 1 Nr. 4 SÜFV bzw. $ 28 GwG 

genannten Aufgaben, da die Verdachtsmeldungen samt der weitergehenden Infor- 

mationen — die zu diesen vorliegen — Gegenstand der Beauskunftung i. S. d. 8 49 

GwG sind. Gerade diese weitergehenden Informationen stammen regelmäßig von 

Verfassungsschutzbehörden und Strafverfolgungsbehörden. Die gegenständlichen 

Verdachtsmeldungen werden auch an die genannten Behörden abgegeben. Im Ge- 

samtzusammenhang wird vor diesem Hintergrund mit den zuständigen Behörden 

hinsichtlich des Umfangs der Beauskunftung dauerhaft zusammengearbeitet. 

Die Teilbereichsausnahme des 8 3 Nr. 8 IFG schließt damit den Anspruch auf Zu- 

gang zu den im letzten Absatz der Verfügung enthaltenen amtlichen Informationen 

umfassend aus. 

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 10 Abs. 1 S. 2 IFG i. V. m. Teil A Ziffer 1.1 des 

Gebühren- und Auslagenverzeichnisses zu $& 1 Informationsgebührenverordnung. 

Abschließend weise ich darauf hin, dass die Verfügung vom 24. September 2021 

zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt wurde. Daher wurde nachträglich ein entspre- 

chender Hinweis durch das Anbringen eines Wasserzeichens eingefügt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider- 

spruch bei der Generalzolldirektion, Am Propsthof 78a in 53121 Bonn, erhoben 

werden. 

it freundlichen Grüßen   




